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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Mit ihrer parlamentarischen Initiative "Mehr Transparenz bei der Finma" wollte
Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp, BL) erwirken, dass das Bundesgesetz über
das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), das für Transparenz bezüglich Auftrag,
Organisation und Tätigkeit der Verwaltung sorgt, auch für die Finanzmarktaufsicht
Geltung erlangt. Bisher war dies weder für die Finma noch für die SNB der Fall gewesen.
Während die Ausnahme der SNB vom BGÖ weiterhin gerechtfertigt sei, erachtete die
Initiantin eine erhöhte Geheimhaltung bei der Finma als nicht angebracht. Als
Aufsichtsgremium über mitunter systemrelevante Banken, deren Risiko die Bürgerinnen
und Bürger aufgrund der "too-big-to-fail"-Problematik mittragen, sei die Finma der
Öffentlichkeit zu Transparenz verpflichtet. Die Gegner der Vorlage wiesen darauf hin,
dass die Finma in einem "wirtschaftlich und politisch hoch sensiblen Bereich" (Maier
(glp, ZH)) tätig und deshalb eine erhöhte Geheimhaltung angemessen sei. War die
parlamentarische Initiative in der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und
Abgaben (WAK-NR) noch äusserst knapp durch Stichentscheid des Präsidenten zur
Ablehnung empfohlen worden, fiel in der grossen Kammer das Votum deutlich aus: Mit
105 zu 58 Stimmen wurde beschlossen, der Initiative nicht Folge zu leisten. Einzig die
Parlamentarier des linksgrünen Lagers und eine Minderheit von CVP-Exponenten hatten
sich für das Begehren ausgesprochen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2015
NICO DÜRRENMATT

Kapitalmarkt

Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats legte ihre Vorschläge für die
Umsetzung der im Vorjahr angenommenen parlamentarischen Initiative Gysin (sp, BS)
vor. Sie beantragte, das Gesetz über die Mitwirkung der Schweiz bei den Institutionen
von Bretton Woods in dem Sinn zu ändern, dass das Parlament in Zukunft über die
Teilnahme an Kapitalaufstockungen des IWF entscheidet. Der Nationalrat hiess die
Gesetzesrevision bei einer Gegenstimme gut. Mit der Überweisung eines Postulats
Strahm (sp, BE) (Po. 00.3102) beauftragte der Nationalrat die Regierung, sich in den
Gremien des IWF dafür einzusetzen, dass sich der private Finanzsektor an den Kosten
für die Verhinderung von Finanzkrisen und deren Behebung mitbeteiligt. Ebenfalls
Zustimmung fanden Teile der Postulate Langenberger (fdp, VD) (Po. 00.3175) und Pelli
(fdp, TI) (Po. 00.3121), die vom Bundesrat forderten, sich für mehr Transparenz bei den
IWF-Entscheidungen zu engagieren. Ein Postulat Gysin (Po. 00.3101), welches verlangt
hatte, dass sich der Bundesrat für eine Aufwertung der Stimmenkraft der armen Länder
im IWF zulasten der reichen Industriestaaten einsetzt, wurde hingegen mit 84:74
Stimmen abgelehnt. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2000
HANS HIRTER

Nach dem Nationalrat stimmte auch der Ständerat der Revision des Gesetzes über die
Mitwirkung der Schweiz bei den Institutionen von Bretton Woods zu. In Zukunft wird
das Parlament über die Teilnahme an Kapitalaufstockungen des IWF entscheiden. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2001
HANS HIRTER

Bereits in den Jahren 2010 (WAK-NR) und 2011 (WAK-SR) war einer aus der FDP-
Liberalen Fraktion stammenden parlamentarischen Initiative Folge gegeben worden, die
die schrittweise Abschaffung der Stempelsteuer forderte. In der ursprünglichen Form
hatte die Initiative vorgesehen, sowohl die Emissionsabgabe auf Fremd- und
Eigenkapital als auch die Abgabe auf Versicherungsprämien und die Umsatzabgabe
abzuschaffen. Mit der 2011 verabschiedeten Änderung des Bankengesetz („Too-big-to-
fail“) war bereits die Abschaffung der Stempelabgabe auf Fremdkapital beschlossen
worden. Die WAK-NR entschied zudem, die verbliebenen Abschaffungsanträge
aufzuteilen. Als noch nicht entscheidungsreif wurden die Abschaffung der Abgabe auf
Versicherungsprämien und die Abschaffung der Umsatzabgabe eingestuft. Die
Ausarbeitung eines entsprechenden Entwurfs wurde einer Subkommission übertragen.
Für die Abschaffung der Stempelsteuer auf Eigenkapital wurde im Berichtsjahr die
Vernehmlassung durchgeführt. Die SP und die Grünen sowie der SGB und Travail.Suisse
äusserten sich ablehnend, weil sie Steuerausfälle in Millionenhöhe befürchteten. Die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.11.2012
FABIO CANETG
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bürgerliche Mehrheit bestärkte die WAK-NR jedoch in ihrem Vorhaben und attestierte
dem Entwurf eine potenziell positive Wirkung auf den Schweizer Finanzplatz. Die
Kommission entschied sich dafür, den Entwurf 2013 unverändert den Räten zu
unterbreiten. 4

Die 2009 von der FDP-Liberalen Fraktion eingereichte parlamentarische Initiative für
die schrittweise Abschaffung der Stempelsteuer wurde 2013 erstmals im Ratsplenum
behandelt. Im Jahre 2010 hatte die WAK-NR eine Aufteilung des Geschäfts erwirkt.
Dadurch wurde die Abschaffung der Stempelsteuer auf Eigenkapital unmittelbar
weiterverfolgt, während die Erarbeitung eines Entwurfs betreffend Abschaffung der
Stempelsteuer auf Versicherungsprämien und Abschaffung der Umsatzabgabe einer
kommissionsinternen Subkommission übertragen wurde. Die WAK-SR hatte 2011 diesem
Vorgehen zugestimmt und der Initiative Folge gegeben. Aufgrund der
Vernehmlassungsantworten (2012) hatte sich die Kommission des Erstrats (Nationalrat)
im Berichtsjahr entschieden, den Entwurf unverändert in die Räte zu bringen. In der
Frühjahrsession behandelte die Grosse Kammer das Geschäft. Befürworter aus dem
bürgerlichen Lager sprachen sich für die Abschaffung der Steuer aus, um die
Ungleichbehandlung von Fremd- und Eigenkapital zu eliminieren. Die Stempelabgabe
auf Fremdkapital war 2011 im Zuge der Grossbankenregulierung („too-big-to-fail“)
abgeschafft worden. Zudem erhofften sich die Anhänger dieser Lösung positive Effekte
auf die Wettbewerbsfähigkeit inländischer Firmen und eine Erhöhung der Attraktivität
des Finanzplatzes. Unter den Gegnern der Vorlage bemängelten vornehmlich jene aus
dem linken Lager die nicht kompensierten Einnahmeausfälle, die sie auf rund
CHF 240 Mio. bezifferten, weshalb sie für Nichteintreten plädierten. Eine zweite
Minderheit (CVP plus Ratslinke) forderte gemäss bundesrätlichem Vorschlag Eintreten
und Sistieren. Die Kommissionsmehrheit, die sich für Eintreten starkmachte, konnte
sich jedoch mit 126 zu 53 Stimmen gegenüber Minderheit 1 und mit 97 zu 88 Stimmen
gegenüber Minderheit 2 behaupten. In der Detailberatung wurde ein Antrag der
Ratslinken behandelt, der den Bundesrat in die Pflicht nehmen wollte, die durch
Abschaffung der Stempelabgabe auf Eigenkapital generierten Einnahmeausfälle innert
fünf Jahren zu kompensieren. Bundesrätin Widmer-Schlumpf verwies auf die
diesbezügliche Verantwortlichkeit und Kompetenz des Parlaments und setzte sich mit
den bürgerlichen Kräften gegen den entsprechenden Vorstoss ein. Der Antrag
scheiterte deutlich mit 119 zu 58 Stimmen, worauf die Vorlage in der
Gesamtabstimmung mit 120 zu 54 Stimmen angenommen wurde. In der kleinen Kammer
war die Behandlung der Vorlage deutlich weniger umstritten. Der Ständerat folgte in der
Wintersession ohne Gegenantrag der bundesrätlichen Argumentation, wonach die
Vorlage zu sistieren sei und eine Abschaffung der Stempelsteuer auf Eigenkapital
innerhalb der Vorlage zur Unternehmenssteuerreform III in Angriffe genommen werden
solle. Die Vorlage wurde somit für mindestens ein Jahr von der Agenda des Parlaments
genommen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.12.2013
FABIO CANETG

Die parlamentarische Initiative der FDP zur schrittweisen Abschaffung der
Stempelsteuer wurde 2014 erneut in den eidgenössischen Räten behandelt. Bereits
2010 (WAK-NR) und 2011 (WAK-SR) hatten sich die Wirtschafts- und
Abgabekommissionen der beiden Räte darauf geeinigt, die Initiative aufzuteilen. Seither
war ein Entwurf zur Abschaffung der Stempelabgabe auf Versicherungsprämien und zur
Abschaffung der Umsatzabgabe in einer Subkommission der WAK-NR hängig. Die
Emissionsabgabe auf Fremdkapital war daraufhin im Zuge der Grossbankenregulierung
(„too-big-to-fail“) 2011 abgeschafft worden. Damit verblieb einzig die Abschaffung der
Stempelabgabe auf Eigenkapital im Parlament pendent. Der Nationalrat hatte sich 2013
dazu entschieden, dieses Begehren zu unterstützen. Im Zweitrat war ein
entsprechender Antrag gar nicht erst gestellt worden. Der Ständerat hatte sich
(ebenfalls 2013) einstimmig dafür ausgesprochen, die Vorlage zu sistieren. Die
parlamentarische Initiative kam darauf am 19.3.14 erneut in den Nationalrat. Dort setzte
sich mitunter die Ratslinke für eine Sistierung der Vorlage ein. Der Finanzplatz habe
sich angemessen an der Finanzierung des Staates zu beteiligen, weshalb eine
Abschaffung der Steuer nicht angezeigt sei. Der Bundesrat beantragte die Sistierung
des Geschäfts. Er unterstütze die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital
zwar inhaltlich, zöge es jedoch vor, diese im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III
zu behandeln. Die zu erwartenden Steuerausfälle bezifferte Finanzministerin Widmer-
Schlumpf zum Zeitpunkt der Beratungen auf rund CHF 240 Mio. Die
Kommissionsmehrheit der WAK-NR erachtete diesen Betrag als verkraftbar. Es sei
deshalb nicht nötig, die Abschaffung der Emissionsabgabe innerhalb der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2014
FABIO CANETG
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Unternehmenssteuerreform III zu behandeln. Die Abschaffung würde den Finanzplatz
Schweiz zeitnah aufwerten und dazu führen, dass Finanzgeschäfte wieder vermehrt in
der Schweiz abgewickelt würden. Zusammen mit vereinzelten Stimmen aus der
CVP/EVP-Fraktion sprachen sich SVP, FDP, GLP und BDP für das Begehren aus. Damit
entschied die Grosse Kammer mit 103 zu 78 Stimmen bei 3 Enthaltungen für Festhalten.
Im Ständerat  waren es in der Sommersession (17.6.14) ebenfalls die bürgerlichen
Parteien, die sich für eine Annahme der Initiative aussprachen. Sie fürchteten, dass die
Abschaffung der Stempelabgabe auf Eigenkapital in der Unternehmenssteuerreform III
„zwischen Stuhl und Bank“ (Karin Keller-Sutter, fdp, SG) fallen würde, weshalb das
Projekt ausserhalb der Grossreform vorangetrieben werden sollte. Bundesrätin
Widmer-Schlumpf bekräftigte erneut, dass die Regierung einen entsprechenden
Abschaffungsantrag in der Unternehmenssteuerreform III vorsehen werde und
wiederholte ihr Argument, wonach es nicht sinnvoll sei, einzelne Teile der
Unternehmenssteuerreform ausserhalb dieses Gesamtkontextes zu beraten. Sie
überzeugte damit die Mehrheit der Kantonsvertreter/innen (21 zu 12 Stimmen für die
Kommissionsmehrheit), wodurch die parlamentarische Initiative endgültig sistiert
wurde. 6

Im Zusammenhang mit der Praxis im Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer
behandelten die Wirtschafts- und Abgabekommissionen beider Räte eine
parlamentarische Initiative Gasche (bdp, BE). Das Begehren hatte die Handhabung
konzerninterner Dividendenausschüttungen zum Gegenstand. Nach geltender Regelung
war die Verrechnungssteuer bei konzerninterner Dividendenausschüttung nicht
geschuldet. Nach Auszahlung der Dividende war anstelle der Steuerpflicht ein
Meldeverfahren innerhalb von 30 Tagen vorgesehen. Diese Frist war von den
Steuerbehörden ohne gesetzliche Grundlage vor 2011 als Ordnungsfrist interpretiert
worden. Das Bundesgericht war 2011 jedoch zum Schluss gekommen, dass die Frist als
gesetzliche Frist (Verwirkungsfrist) zu verstehen sei. Eine Befreiung von der
Verrechnungssteuerpflicht wäre demnach nur dann vorgesehen, wenn eine
entsprechende Meldung innerhalb von 30 Tagen nach Auszahlung erfolgt war. Der
Initiant beurteilte diese Situation als unbefriedigend, weil den Unternehmen durch
Zahlung und Rückforderung der Verrechnungssteuer administrative Kosten entstünden
und durch ein Verpassen der Verwirkungsfrist Verzugszinsen auf der geschuldeten
Verrechnungssteuer fällig würden. Aus diesem Grund wollte Nationalrat Gasche die
vormals zur Anwendung gekommene Interpretation (30 Tage als Ordnungsfrist) neu in
den entsprechenden Gesetzen verankern. Beim Verpassen der Ordnungsfrist wird, im
Gegensatz zum Verpassen der gesetzlichen Frist, das Recht auf
Verrechnungssteuerbefreiung nicht verwirkt, sondern einzig mit dem Instrument der
Ordnungsbusse geahndet. Beide Wirtschafts- und Abgabekommissionen stimmten der
parlamentarischen Initiative zu (WAK-NR am 19.5.14, WAK-SR am 30.6.14). 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.06.2014
FABIO CANETG

In der Sommersession 2015 gelangte eine Änderung des Bundesgesetzes über die
Verrechnungssteuer – angeregt durch eine parlamentarische Initiative Gasche (bdp,
BE) – in den als Erstrat fungierenden Nationalrat. Die Änderung griff die wichtigste
Forderung dieses Vorstosses, die 30-tägige Frist, die berechtigten Unternehmen
gewährt wird, um mittels einer Meldung die Erstattung der Verrechnungssteuern bei
konzerninternen Dividendenzahlungen zu umgehen, als Ordnungsfrist zu definieren,
auf. Unternehmungen, die diese Frist nicht einhielten, sollten damit nicht wie bisher ihr
Anrecht auf Nutzung dieses Meldeverfahrens verlieren und die Verrechnungssteuer
samt Verzugszinsen bezahlen müssen, sondern weiterhin vom Meldefahren Gebrauch
machen können und nur mit einer Ordnungsbusse  sanktioniert werden. Zudem
beinhaltete der Gesetzesentwurf eine Klausel, womit die neu definierten Regeln
rückwirkend bis Anfang 2011 Anwendung finden sollten. Von Seiten der Grünen und der
SP formierte sich in Form eines Minderheitsantrages Widerstand gegen diesen
Gesetzesentwurf. Nationalrat Schelbert (gp, LU) argumentierte, die unbefristete
Möglichkeit der Nachmeldung stelle die Funktion der Verrechnungssteuer als
Sicherungssteuer infrage. Weiter wurde die Wirkung von Ordnungsbussen von maximal
CHF 5000, denen oftmals  Verrechnungssteuerbeträge in Millionenhöhe
gegenüberstanden, in Zweifel gezogen. Ebenso kritisiert wurde die im Gesetzesentwurf
enthaltene Rückwirkungsklausel. Dadurch werde, so das links-grüne Lager, eine
unnötige Ungleichbehandlung zugunsten jener Fälle geschaffen, die erst nach 2011
behandelt worden sind. Des Weiteren fürchtete sich die linke Ratsseite vor allfälligen
Einnahmeausfällen, die laut der Verwaltung rund CHF 600 Mio. betragen würden. Die
Linke zeigte sich einzig dazu bereit, die bisher geltende Meldefrist von 30 Tagen auf 90

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2015
NICO DÜRRENMATT
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Tage zu verlängern. Obwohl sich auch die Landesregierung in Person von Bundesrätin
Widmer-Schlumpf für die entsprechenden Minderheitsanträge und damit gegen die
Definition der Meldefrist als Ordnungsfrist und die Rückwirkungsklausel aussprach,
waren diese im Rat chancenlos. Die bürgerliche Ratsmehrheit setzte sich durch und
stimmte der Änderung des Verrechnungssteuergesetzes mit 126 zu 60 Stimmen klar zu. 
Auch in der kleinen Kammer sorgten Rückwirkungsklausel und die gesetzliche Definition
der 30-tägigen Meldefrist als eine Ordnungsfrist für erhebliche Diskussionen, wobei
Argumentationen und Parteienstruktur der beiden Lager weitestgehend jenen im
Nationalrat entsprachen. Während der Ständerat in der Frage des Charakters der
Meldefrist mit der grossen Kammer einig ging und diese Frist als eine Ordnungsfrist
definierte, sprachen sich die Standesvertreter bezüglich Rückwirkungsklausel gegen
den Willen des Nationalrats aus und verzichteten auf die Einsetzung einer solchen.
Damit gelangte das Geschäft zur Differenzbereinigung erneut in den Nationalrat. 
Da sich grosse und kleine Kammer primär in der Frage einer Rückwirkungsklausel
uneinig waren, dominerte dieser Aspekt die neuerliche Debatte im Nationalrat. Die
bürgerliche Seite stellte sich erneut auf den Standpunkt, dass die bis anhin erhobenen
Verzugszinsen dem Staat nicht zustehen würden und somit eine rückwirkende
Gesetzesänderung angebracht sei. Das links-grüne Lager, unterstützt von Bundesrätin
Widmer-Schlumpf, befürchtete hingegen negative Konsequenzen in Form von zu
erwartenden Einnahmeausfällen und ungerechtfertigten Privilegien für vom
Meldeverfahren profitierende Unternehmungen und meldete überdies auch
rechtsstaatliche Bedenken an, da es die vom Bundesgericht definierten Bedingungen
für eine Rückwirkung als nicht erfüllt erachtete. Der Nationalrat liess sich davon jedoch
nicht von seinem Entschluss abbringen und beharrte auf der Einführung der
Rückwirkungsklausel, womit er den Ball erneut dem Ständerat zuspielte. 8

Noch im April 2016 hatte sich die WAK-NR dafür ausgesprochen, sämtliche Arten der
Stempelsteuern abzuschaffen. Neben der Emissionsabgabe auf Eigenkapital, deren
Abschaffung im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III behandelt wird, hätten
nach dem Willen der WAK auch die Umsatz- und die Versicherungsabgabe hinfällig
werden sollen. Zu diesem Zweck hatte die Kommission einem entsprechenden
Vorentwurf mit 14 zu 5 Stimmen deutlich zugestimmt. Die Mehrheit der
Kommissionsmitglieder hatte sich überzeugt gezeigt, dass die Abschaffung dieser
Steuern notwendig sei, um die Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen
Finanzplatzes aufrechterhalten zu können, und war dafür auch bereit gewesen,
Steuerausfälle zu Lasten des Bundes in der Höhe von gut CHF 2 Mrd. hinzunehmen. An
diesem Votum hatten auch finanzpolitische Bedenken des Bundesrates Maurer, der die
geplante Abschaffung dieser Steuern als „nicht finanzierbar" bezeichnet hatte, nicht
rütteln können. Die Kommission war auf die bundesrätlichen Einwände nur insofern
eingegangen, als dass sie keinen festen Zeitpunkt für die Abschaffung der betreffenden
Steuern festlegen wollte, sondern diese Aufgabe der Landesregierung überlassen hatte.

Angesichts einer erwarteten Volksabstimmung zur Unternehmenssteuerreform III,
erwirkt durch ein Referendum von linker Seite, revidierte die WAK-NR ihren Entschluss
bezüglich Stempelsteuern gut zwei Monate später bereits wieder. Zwar hielt die
Kommission an ihrer grundsätzlichen Stossrichtung, sämtliche Stempelsteuern
abschaffen zu wollen, fest. Allerdings beschloss sie, die Vorlage zu sistieren und damit
vorerst in die Schublade zu stecken. Das Motiv für diesen Gesinnungswandel dürfte in
der Absicht zu finden sein, der Linken mit einer für den Bund soviel teureren Vorlage
keinerlei Munition für den bevorstehenden Abstimmungswahlkampf zur
Unternehmenssteuerreform III zu liefern – obwohl die beiden Vorlagen an sich nicht
miteinander verknüpft waren. DIe WAK-NR dürfte die Diskussion rund um das Thema
Stempelsteuern frühestens im Frühjahr 2017 wieder aufnehmen. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2016
NICO DÜRRENMATT

Rechtsstaatliche Bedenken gegenüber der diskutierten Rückwirkungsklausel äusserte
auch das Bundesamt für Justiz: Ein von dieser Stelle verfasstes Rechtsgutachten kam
zum Schluss, dass die erforderlichen Bedingungen für eine Rückwirkungsklausel nicht
erfüllt seien, weil für eine solche einerseits kein öffentliches Interesse bestehe, und sie
andererseits zwischen den begünstigten Firmen und solchen, deren Fälle vor 2011
abgeschlossen worden waren, eine erhebliche Rechtsungleichheit schaffen würde. Ein
von der WAK-SR beim emeritierten Zürcher Rechtsprofessor Georg Müller
angefordertes Gutachten kam derweil zu einer anderen Einschätzung: Eine
Rückwirkungsklausel sei sehr wohl zulässig, weil die dadurch erreichte
Wirtschaftsförderung ein öffentliches Interesse darstelle, von einer erheblichen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.09.2016
NICO DÜRRENMATT
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Rechtsungleichheit jedoch nicht die Rede sein könne. 
Da sich die juristische Situation als unklar erwies, rückten in der ständerätlichen
Debatte wieder vermehrt politische Argumente in den Vordergrund. Während die
bürgerliche Kommissionsmehrheit der kleinen Kammer empfahl, dem Nationalrat zu
folgen und eine Rückwirkungsklausel im Gesetz zu implementieren, wehrten sich linke
Standesvertreter dagegen. Vertreter der Gegnerschaft warnten davor, mit der
Schaffung einer Rückwirkungsklausel in dieser Vorlage ein Präjudiz zu schaffen und
damit dieser Art von Gesetzgebung auch in anderen Fällen Tür und Tor zu öffnen;
zudem befürchteten sie aufgrund der geschätzten Einnahmeausfälle von rund CHF 600
Mio. für den Bund finanzielle Einschnitte in anderen Bereichen. Auf das Gutachten des
Bundesamts für Justiz Bezug nehmend, unterstrich dieses Lager überdies seine starken
rechtsstaatlichen Bedenken gegenüber dem zur Debatte stehenden Vorschlag.
Selbstredend stützten sich Befürworter einer Rückwirkungsklausel hingegen in erster
Linie auf das Gutachten Müllers und bemühten sich dabei, den dort aufgegriffenen
Stossrichtungen zusätzliches Gewicht zu verleihen: Rechtsungleichheit würde durch
eine entsprechende Klausel nicht geschaffen, da es kaum vor dem
Bundesgerichtsentscheid von 2011 abgeschlossene Fälle gebe. Vielmehr würde durch
die Klausel die bestehende Rechtsungleichheit, dass nach dem Bundesgerichtsurteil
nicht in allen Fällen gleich vorgegangen worden sei – sprich: die Verzugszinsen belastet
–, beseitigt. Standortfördernd sei die Massnahme hingegen insbesondere auch deshalb,
weil davon nicht ausschliesslich Grossunternehmungen, sondern auch KMU profitieren
könnten. Für diese könnten sich allfällige Verzugszinsen auf
Verrechnungssteuerschulden rasch auf existenzielle Summen belaufen, und eine
Rückwirkungsklausel dürfte eine entsprechend hohe Bedeutung auf das Fortbestehen
solcher Betriebe ausüben. Kernpunkt der Argumentation der Kommissionsmehrheit
blieb aber auch in dieser Debatte die Haltung, dass es dem Staat schlicht nicht zustehe,
auf einer nur vorübergehend bestehenden Schuld, wie sie die Verrechnungssteuer
darstellt, Verzugszinsen zu erheben.
Schliesslich sprach sich die kleine Kammer mit 27 zu 13 Stimmen bei fünf Enthaltungen
trotz anderslautender Empfehlung des Bundesrats dafür aus, auf die Linie des
Nationalrats einzuschwenken, die viel diskutierte Rückwirkungsklausel in das Gesetz
einzubauen und auf hängige Verzugszinsforderungen in der Höhe von rund CHF 600
Mio. zu verzichten. Eine letzte geringfügige Differenz zwischen den Räten bezüglich der
Maximalhöhe von Bussen bei nicht fristgerechter Einreichung des Meldeformulars
bereinigte schliesslich der Nationalrat, indem er sich mit der ständerätlichen Fassung,
die eine maximale Busse von 5'000 CHF vorsah, einverstanden erklärte. Damit war das
Geschäft, das die Räte nunmehr während dreier Jahre beschäftigt hatte, bereit für die
Schlussabstimmung. In beiden Kammern konnte die ausgehandelte Vorlage dabei eine
satte Mehrheit auf sich vereinigen: Der Nationalrat stimmte mit 134 zu 57 Stimmen, der
Ständerat mit 31 zu 12 Stimmen zu. 10

En mai 2017, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-
CN) a décidé de reporter l'examen de l'initiative parlementaire qui vise à supprimer les
droits de timbre par étapes et créer des emplois. Par 19 voix contre 6, une majorité de
la commission a jugé qu'il n'était pas possible de statuer sur cet objet avant que le
projet fiscal 17 soit examiné. Ainsi, après avoir été reporté à cause de la votation sur la
troisième réforme de l'imposition des entreprises, l'examen de l'initiative
parlementaire est désormais dépendant du projet fiscal 17. Une minorité proposait que
l'objet soit classé étant donné le risque de répercussions négatives sur les finances
fédérales. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Après la crise financière de 2008, l'affaire des Panama Papers a soufflé sur les braises
du débat sur l'évasion et la fraude fiscale. Ainsi, Carlo Sommaruga (ps, GE) a converti
l'une de ces étincelles en une initiative parlementaire. Il demande, dans cette initiative,
l'interdiction en Suisse de toutes entités financières ou juridiques qui exercent des
activités avec des personnes morales qui possèdent leur siège dans un centre
financier offshore. Celui-ci définit un centre financier offshore comme tous les Etats
avec lesquels la Suisse n'a pas conclu d'accord d'échange automatique de
renseignements en matière fiscale. En effet, il estime que ces activités financières et
juridiques opaques ne construisent aucune richesse pour l'économie helvétique. La
Commission de l'économie et des redevances du Conseil National (CER-CN) s'est
penchée sur l'initiative parlementaire. Elle propose par 17 voix contre 6 de ne pas
donner suite à cette dernière. Elle estime que la Suisse s'est alignée sur les normes
internationales et que des mesures additionnelles seraient inopportunes. Une minorité

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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s'est positionnée en faveur de l'initiative. Lors du vote en chambre, le Conseil national a
suivi la recommandation de la CER-CN par 130 voix contre 49 et 1 abstention. Seul le
camp rose-vert s'est prononcé en faveur de l'initiative. Le conseil a donc décidé de ne
pas lui donner suite. 12

Alors que l'importance de la finance dans l'économie helvétique est historiquement
ancrée dans les esprits, Roberta Pantani (lega, TI) estime que l'abolition du secret
bancaire et l'entrée en vigueur de l'échange automatique de renseignements prétérite
la compétitivité de la place financière helvétique. Par conséquent, elle a déposé une
initiative parlementaire qui vise deux modifications de la loi sur la surveillance des
marchés financiers (LFINMA). Premièrement, elle impose que la FINMA prenne toujours
la décision la plus favorable pour la compétitivité de la place financière suisse.
Deuxièmement, elle souhaite un délai de réponse de 60 jours en cas de demande des
opérateurs financiers. 
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) propose
de donner suite à l'initiative par 13 voix contre 11. L'argument de la dégradation des
avantages concurrentiels de la place financière helvétique a fait pencher la balance. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Geldpolitik

Der Nationalrat befasste sich mit einer parlamentarischen Initiative Hafner (gp, BE),
welche verlangte, den gesetzlich vorgeschriebenen Golddeckungsgrad des
Notenumlaufs von derzeit 40% zu senken, die in der Verfassung festgelegte Pflicht der
Nationalbank zur Einlösung von Banknoten in Gold aufzuheben, die Nationalbank zu
verpflichten, ihren Goldbestand abzubauen und den Verkaufserlös primär zur
Rückzahlung der Staatsschulden zu verwenden. Die vorberatende Kommission
beantragte, die Initiative namentlich wegen der vorgesehenen Verteilung der Erlöse zur
Ablehnung zu empfehlen, einige ihrer Elemente aber in ein Postulat aufzunehmen. Da
die Mindestrate der Golddeckung auch nach Meinung von Experten nicht mehr den
Erfordernissen der Währungs- und Geldpolitik entspricht, und die Einlösepflicht für
Noten — von welcher gemäss BV 396 nur in Kriegszeiten oder bei gestörten
Währungsverhältnissen abgewichen werden darf — effektiv vom Bundesrat bereits 1954
aufgehoben worden ist, soll der Bundesrat eine Anpassung dieser Bestimmungen
überprüfen. Die Volkskammer folgte diesem Antrag und überwies das Postulat. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.1991
HANS HIRTER

Mit einer Mehrheit von 65:55 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen
Initiative Gysin (sp, BS) Folge, welche in Form einer allgemeinen Anregung verlangt, dass
in Zukunft Kapitalaufstockungen des IWF vom Parlament zu genehmigen sind. Im
Gegensatz zu Kapitalerhöhungen bei der Weltbank und bei regionalen
Entwicklungsbanken werden die IWF-Darlehen nicht mit Budgetmitteln, sondern durch
die Nationalbank finanziert und deshalb dem Parlament lediglich zur Kenntnis
unterbreitet. Gemäss dem Initianten und einer Mehrheit der Aussenpolitischen
Kommission des Nationalrates muss die Politik des IWF, welche mit ihren Entscheiden
zunehmend in die Politik von Staaten und Regionen eingreife, vermehrt von
demokratischen Gremien kontrolliert werden. Der Nationalrat überwies auch ein
Postulat seiner APK, welches dem Bundesrat empfiehlt, sich in den Gremien des IWF
dafür einzusetzen, dass bei Währungs- und Finanzkrisen auch die privaten Gläubiger an
Sanierungsmassnahmen beteiligt werden. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1999
HANS HIRTER

Alfred Heer (udc, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise une modification
de la LFINMA afin que la FINMA soit incorporée à l’administration fédérale. En effet, il
considère que le statut d’établissement de droit public de la FINMA lui permet
d’échapper à tout contrôle politique. Lors de l’examen de l’objet, la Commission de
l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a proposé par 16 voix
contre 9 de ne pas donner suite à l’initiative. La majorité a estimé que l’indépendance
juridique était adaptée au mandat de la FINMA et correspondait aux standards
internationaux dans le domaine. Une minorité, emmenée par les voix de l’UDC,
souhaitait donner suite à l’initiative. Finalement, le parlementaire zurichois a retiré son
initiative. Le retrait est notamment lié à l’adoption de la motion 17.3976. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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Nationalbank

Die Frage einer gewinnbringenderen Bewirtschaftung der Devisenreserven der
Nationalbank stand weiterhin auf der politischen Traktandenliste. Der Lausanner
Ökonomieprofessor von Ungern-Sternberg warf der SNB vor, sie hätte mit einer
attraktiveren Anlagepolitik in den letzten Jahren zusätzliche Milliardenbeträge
erwirtschaften und damit auch die Ausschüttungen an die öffentliche Hand erhöhen
können. Die FDP-Fraktion regte mit einer Interpellation eine Lockerung der
Anlagevorschriften im Nationalbankgesetz an, welche heute die maximale Anlagedauer
auf zwölf Monate festlegen. Der Bundesrat gab bekannt, dass sich als Reaktion auf diese
Kritik eine aus Angehörigen der eidgenössischen Finanzverwaltung und der
Nationalbank gebildete Arbeitsgruppe mit dieser Frage, aber auch mit der Überprüfung
der Golddeckung der Währung befasst. Diese Arbeitsgruppe veröffentlichte am 20.
Dezember ihren Bericht. Sie kam darin zum Schluss, dass die Anlagepolitik geändert
werden sollte. Insbesondere müssten stille Reserven in Zukunft in Rückstellungen
umgewandelt, die Anlagevorschriften gelockert und der Golddeckungssatz von 40
Prozent auf 25 Prozent reduziert werden. Damit könnte die SNB ihren jährlich an den
Bund und die Kantone zu verteilenden Gewinn um rund CHF 400 Mio. steigern.
Nationalrat Ledergerber (sp, ZH) reichte eine parlamentarische Initiative mit ähnlichen
Zielen ein. Dabei präzisierte er auch, wie die von ihm auf rund CHF 5 Mia. pro Jahr
veranschlagten Gewinne zu verwenden wären: zu je einem Drittel für die
Arbeitslosenversicherung, für die Tilgung der Schulden des Bundes und für die
Kantone. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.1996
HANS HIRTER

Im Vorjahr hatte der Bundesrat beantragt, dass die Neuorientierung der
Reservenpolitik der Nationalbank, wozu insbesondere die Ablösung der
Golddeckungspflicht, der Goldparität und der ohnehin obsolet gewordenen
Einlösungspflicht gehören, im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung erfolgen
soll. Die Verfassungskommission des Ständerats stimmte diesem Antrag zu, diejenige
des Nationalrats übernahm hingegen diesen Reformvorschlag nicht. Dies geschah aber
nicht, um den bisherigen Zustand zu bewahren, sondern um die Reform unabhängig
von der Totalrevision der Verfassung zu behandeln und damit zu beschleunigen. Die
Verfassungskommission handelte dabei in Übereinstimmung mit der Kommission für
Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Nationalrats. Um dieser Forderung nach einem
schnellen Verfahren Nachdruck zu verleihen, gab der Nationalrat auf einstimmigen
Antrag seiner WAK zudem einer parlamentarischen Initiative Ledergerber (sp, ZH) Folge,
welche in detaillierter Form eine vom Parlament auszuarbeitende entsprechende
Totalreform der Währungsordnung (d.h. also auch des geld- und währungspolitischen
Auftrags an die Nationalbank) verlangt. Als Reaktion auf diesen Druck aus dem
Nationalrat kündigte der Bundesrat an, dass er anfangs 1998 eine eigene Vorlage
präsentieren werde. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.1997
HANS HIRTER

Der Wunsch der SP nach einer besseren Beaufsichtigung der Nationalbank durch das
Parlament scheiterte. Auf Antrag seiner WAK gab der Nationalrat einer
parlamentarischen Initiative der SP–Fraktion, welche die Vorlage eines halbjährlichen
Rechenschaftsberichtes und eine Diskussion darüber im Parlament verlangte, keine
Folge. Die Kommission hatte vor allem das Argument ins Feld geführt, dass die
Nationalbank allein dem Bundesrat gegenüber verantwortlich sei. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.1997
HANS HIRTER

Nach dem Scheitern der Solidaritätsstiftung in der Volksabstimmung begann sofort der
Wettbewerb der Vorschläge, wie die Erträge aus den Goldverkäufen der Nationalbank
denn sonst zu verteilen und zu verwenden seien. Dabei tauchte die Idee einer
Neuauflage der Solidaritätsstiftung nicht mehr auf. Die FDP, und nach einigem Zögern
auch die CVP sprachen sich für die Anwendung der normalen Verteilungsformel für
Nationalbankgewinne aus (zwei Drittel Kantone, ein Drittel Bund). Diese Position machte
sich auch die Konferenz der Kantonsregierungen zu eigen und wurde von den Kantonen
Jura, Obwalden und Solothurn mit Standesinitiativen bekräftigt. Nach Ansicht des Eidg.
Finanzdepartements bräuchte es aber auch dazu einen speziellen referendumsfähigen
Beschluss, da es sich um aussergewöhnliche Erträge handle. Im Parlament wurden in
Bezug auf die Verwendung der Mittel verschiedene Vorstösse deponiert. So verlangten
die Freisinnigen Merz (AR) und Favre (VD) in gleichlautenden Motionen in den beiden
Räten, dass die Erträge zum Schuldenabbau verwendet werden müssen. Ein weiterer
Freisinniger (Dupraz, GE) schlug hingegen mit einer parlamentarischen Initiative eine

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2002
HANS HIRTER
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analoge Verteilung wie das eben abgelehnte Gegenprojekt vor, nur dass anstelle einer
Solidaritätsstiftung ein Forschungsfonds alimentiert werden soll. Ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative forderte der Christlichsoziale Fasel (FR) die
vollumfängliche Verwendung der Erträge durch den Bund für die Erhöhung der
Kinderzulagen. Die SVP hielt an ihrer ursprünglichen Idee fest, primär die AHV zu
begünstigen. Sie reichte eine parlamentarische Initiative ein, welche einen Drittel der
Erträge den Kantonen und zwei Drittel der AHV zukommen lassen will. Eine identische
Verteilung schlug der Genfer Nationalrat Grobet (alliance de gauche) ebenfalls mit einer
parlamentarischen Initiative vor. Die SP hat sich noch nicht definitiv festgelegt;
bevorzugt aber Lösungen, welche neben der AHV auch Forschung und Bildung von den
Erträgen profitieren lassen. Schliesslich konnte ein vor allem von SP-Politikern
getragenes Komitee, das in der Endphase der Unterschriftensammlung aktive
Unterstützung durch die SP erhalten hatte, seine Volksinitiative für eine Zuweisung der
ordentlichen Jahresgewinne der Nationalbank an die AHV (abzüglich eines Betrags von 1
Mia. Fr. für die Kantone) einreichen. 20

Der Nationalrat lehnte drei parlamentarische Initiativen der SVP-Fraktion und eine von
Stamm (svp, AG) ab, welche sich mit den Gold- und Währungsreserven der
Nationalbank befassten. Im Einzelnen verlangten sie, die Goldverkäufe der Nationalbank
zu stoppen resp. ihr einen Mindestgoldbestand von 1000 Tonnen vorzuschreiben, was
etwa dem Stand vom Sommer 2009 entsprechen würde. Zudem sollte dieses Gold
physisch in der Schweiz gelagert werden um zu verhindern, dass andere Staaten darauf
Zugriff haben. Letztere Massnahme war auch als Reaktion auf das Vorgehen der USA
gegen die der Beihilfe zum Steuerbetrug angeklagte Grossbank UBS gedacht. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2009
HANS HIRTER

Die Affäre um den 2012 zurückgetretenen Präsidenten des Direktoriums der
Schweizerischen Nationalbank (SNB), Philipp Hildebrand, beschäftigte auch im
Berichtsjahr die Schweizer Politik. Hildebrand war Ende 2011 beschuldigt worden, die
Einführung der Wechselkursuntergrenze zur persönlichen Bereicherung genutzt zu
haben. Er hatte zwar immer abgestritten, von den kritisierten US-Dollar-Transaktionen
Kenntnis gehabt zu haben, war im Januar 2012 aber trotzdem zurückgetreten. Im März
2013 veröffentlichte die Geschäftsprüfungskommission (GPK) ihren Bericht zur Causa
Hildebrand. Darin monierte die Aufsichtskommission, dass der Bundesrat ohne
gesetzliche Grundlage gehandelt habe, als er von sich aus die Überprüfung von
Hildebrands Devisengeschäften angeordnet hatte. Die GPK war der Meinung, dass diese
Aufgabe im Kompetenzbereich des Bankrats gelegen hätte. Zudem kritisierte die GPK
die wenig aufschlussreiche Protokollierung der Bundesratssitzungen. Beispielhaft
wurde das Protokoll eines vierstündigen Gesprächs des Bundesrats mit dem
Bankratspräsidenten und Hildebrand angeführt. Es umfasste nur eine Seite. Der
Bundesrat konterte die Kritik an der Verletzung des Legalitätsprinzips noch am Tag der
Veröffentlichung des Berichts. Er verwies auf die Bundesverfassung und das
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, das dem/der Bundespräsidenten/in
„jederzeit“ das Recht auf Abklärungen einräume. Obwohl der GPK-Bericht einstimmig
und ohne Enthaltungen verabschiedet wurde, bemängelte Nationalrat Blocher (svp, ZH)
diesen öffentlich. Es sei „lächerlich“, dass die GPK nur die Rolle des Bundesrats und der
Verwaltung, nicht aber das Verhalten des zurückgetretenen Präsidenten der
Schweizerischen Nationalbank untersucht habe. Ähnlich äusserten sich auch weitere
SVP-Vertreter im Nationalrat. Dieser beriet just am Tag der Veröffentlichung des GPK-
Berichts eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion, die eine PUK zur Aufklärung
des Falls Hildebrand forderte. Unter anderem sollten damit Abklärungen zu Devisen-
und Wertschriftentransaktionen aller SNB-Kaderleute und deren Angehörigen ab 2003
angestellt werden. Das Geschäft scheiterte jedoch mit 129 zu 52 Stimmen deutlich. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2013
FABIO CANETG

Adèle Thorens (verts, VD) propose d'ajouter un renvoi à l'article 2 de la Constitution
dans l'article 5 al. 5 de la loi sur la Banque nationale (LBN). Pour être précis, son
initiative parlementaire vise à ce que la BNS apporte son soutien aux politiques
économiques générales de la Confédération, et notamment  au développement
durable et à la conservation durable des ressources naturelles. La conseillère nationale
estime que la BNS doit faciliter les efforts de la place financière helvétique vers plus de
durabilité. En contre-exemple, elle cite les achats de titre, par la BNS, d'entreprises
pétrolières, ou encore, le rapport des Artisans de la transition qui pointe du doigt la
BNS qui émettrait, à elle seule, autant de CO2 que la Suisse entière. 
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) propose

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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à sa chambre de ne pas donner suite à l'initiative par 18 voix contre 7. Elle utilise ainsi le
traditionnel argument que le politique ne doit pas empiéter sur l'indépendance de la
BNS pour étayer sa position. Pour sa part, une minorité propose de donner suite à
l'initiative car elle considère que l'engagement dans l'Accord cadre de Paris doit inciter
la BNS à changer sa politique. 23

Le Conseil national a rejeté l’initiative parlementaire d'Adèle Thorens (verts, VD) par 129
voix contre 62. L'initiative avait pour objectif l'instauration d'un cadre de durabilité
pour les activités de la Banque nationale suisse (BNS). La chambre du peuple suit donc
l’avis de la majorité de sa commission de l’économie et des redevances (CER-CN). Les
voix des Verts, des Vert’libéraux et du Parti socialiste n’ont pas suffi. Au contraire,
l’argument du maintien de l’indépendance de la BNS a convaincu le centre et l’aile
droite du Conseil national. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Wettbewerbsfähigkeit

Die bürgerlichen Fraktionen im Nationalrat zeigten sich allerdings entschlossen, der
Vorlage des Bundesrats ein eigenes Projekt gegenüber zu stellen. Ende September, also
knapp vier Monate nach dem Vorliegen der bundesrätlichen Botschaft, überwiesen sie
gegen den Widerstand der SP und der Grünen eine im Vorjahr vom CVP-Vertreter
Feigenwinter (BL) eingereichte parlamentarische Initiative für eine Revision des
Stempelsteuergesetzes. Diese unterscheidet sich vom Vorschlag des Bundesrates in
zwei wesentlichen Punkten. Zum einen erhofft sich der Initiant von der damit
vorgenommenen Abkoppelung von der Neuordnung der Bundesfinanzordnung eine
Beschleunigung der parlamentarischen Behandlung und damit eine schnellere
Entlastung des Finanzplatzes. Zum anderen soll auf die Wiedereinführung der
Stempelabgaben auf den Lebensversicherungsprämien und auf die Besteuerung der
treuhänderischen Darlehen verzichtet werden. Dies hätte zur Folge, dass die
Einnahmenausfälle für die Bundeskasse nur zu 40% durch neue Steuern ausgeglichen
würden. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.1989
HANS HIRTER

Da der Ständerat – und nach ihm als Zweitrat auch die Volkskammer – die Forderungen
der im Vorjahr überwiesenen parlamentarischen Initiative Feigenwinter (cvp, BL) im
Rahmen der Revision des Stempelsteuergesetzes weitgehend verwirklicht hatte,
beschloss der Nationalrat, die weitere Arbeit an dieser Initiative einzustellen. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.1990
HANS HIRTER

Nur eine Woche nach dieser Abstimmung reichte Nationalrat Feigenwinter (cvp, BL),
der dieses Anliegen bereits früher mit Nachdruck vertreten hatte, eine neue
parlamentarische Initiative für eine Reform des Stempelsteuergesetzes ein. Die
zuständige nationalrätliche Kommission war mit ihm einig, dass der Abbau gewisser
Stempelsteuersätze dringlich sei, um ein weiteres Abwandern der davon betroffenen
Geschäfte ins Ausland zu stoppen. Da es der Kommission überflüssig erschien, nach
den jahrelangen Vorarbeiten noch zusätzliche Abklärungen vorzunehmen, kürzte sie das
Verfahren ab und beschloss mit 13 zu 5 Stimmen, dem Parlament ohne Verzug und noch
vor der Herbstsession mit einer eigenen parlamentarischen Initiative eine neue Vorlage
zu unterbreiten. Diese entsprach — sowohl in bezug auf die Entlastungen als auch in
bezug auf die teilweise Kompensation durch neue Abgaben auf inländischen
Obligationen und Geldmarktpapieren — weitgehend den Parlamentsbeschlüssen von
Ende 1990, enthielt aber noch drei weitere Änderungen. Die Kommission beantragte,
der EG-Rechtsentwicklung Rechnung zu tragen und die Stempelabgaben auf
Umstrukturierungen und Sitzverlegungen ebenfalls aufzuheben. Im weiteren soll durch
die Abschaffung der Emissionssteuer bei der Ausgabe von Anteilen an Anlagefonds ein
weiteres Abwandern von Anlagefonds ins Ausland (v.a. nach Luxemburg) verhindert
werden. Die Einnahmen aus dieser Abgabe hatten sich, zu einem guten Teil wegen der
Konkurrenz durch das steuerfreie Ausland, von 1987 bis 1990 halbiert. Schliesslich
forderte die Kommission den Verzicht auf die von den Versicherungsgesellschaften
bekämpfte Einführung der Stempelabgabe auf Prämien von Lebensversicherungen. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER
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Banken

Die grosse Bedeutung der Arbeit der Eidgenössischen Bankenkommission für das
Funktionieren, aber auch für das Ansehen des Finanz– und Bankenplatzes Schweiz
veranlasste Ständerat Zimmerli (svp, BE), mit einer parlamentarischen Initiative eine
politische Oberaufsicht über dieses Gremium zu fordern. Dabei sollte die
Unabhängigkeit der Bankenkommission von Regierung und Nationalbank erhalten
bleiben. Das Aufsichtsorgan, welches Zimmerli aus Vertretern der beiden
Parlamentskammern bilden möchte, hätte die Arbeit der Bankenkommission zu
begleiten und nötigenfalls auch politisch zu stützen. Gegen den Antrag ihrer WAK gab
die kleine Kammer der Initiative Folge. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.1993
HANS HIRTER

Die Diskussion um die Stellung der Kantonalbanken, welche im Vorjahr so richtig
eingesetzt hatte, zeigte erste gesetzgeberische Auswirkungen. Im Rahmen der im
Berichtsjahr noch nicht fertig beratenen Revision des Bankengesetzes, beschloss das
Parlament, dass sich Kantonalbanken einer externen Revision unterziehen müssen und
sie sich der Aufsicht der eidgenössischen Bankenkommission unterstellen können. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.1993
HANS HIRTER

Der Ständerat hatte im Vorjahr – gegen den Antrag seiner WAK – einer als allgemeine
Anregung formulierten parlamentarischen Initiative Zimmerli (svp, BE) für eine
politische Oberaufsicht über die Bankenkommission Folge gegeben. Die WAK legte
gegen Jahresende den von ihr verlangten konkreten Vorschlag vor. Sie beantragte, im
Bankengesetz formell festzuhalten, dass der Geschäftsbericht, den die
Bankenkommission mindestens einmal jährlich dem Bundesrat vorlegen muss, von
diesem an das Parlament zur Kenntnisnahme weiterzuleiten ist. Bisher bildete dieser
Rapport Teil des bundesrätlichen Geschäftsberichts. Als alternativen Minderheitsantrag
fordert Kommissionsmitglied Piller (sp, FR) die Einsetzung eines speziellen
parlamentarischen Aufsichtsgremiums. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.1994
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich mit dem Vorschlag seiner WAK für eine Verbesserung der
politischen Oberaufsicht über die Bankenkommission. Mit Stichentscheid des
Präsidenten setzte sich der Antrag der Kommissionsmehrheit durch, nicht ein
spezielles parlamentarisches Aufsichtsgremium einzusetzen, sondern mittels einer
Änderung des Bankengesetzes dafür zu sorgen, dass sich der Geschäftsbericht der
Bankenkommission explizit direkt (und nicht via Geschäftsbericht des Bundesrates) an
das Parlament richten soll. Diese Minimallösung entsprach nun nicht mehr den
Intentionen von Zimmerli (svp, BE), der ursprünglich mit einer parlamentarischen
Initiative den Anstoss für diese Reform gegeben hatte. Auf seinen Antrag beschloss der
Ständerat, die Übung abzubrechen und die eben beschlossene Gesetzesänderung nicht
an den Nationalrat weiterzuleiten. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1995
HANS HIRTER

Mit der Schaffung von rechtlichen Grundlagen für die Tätigkeit dieser
Historikerkommission und ihrem Auftrag befasste sich die Kommission für
Rechtsfragen des Nationalrats. Sie übernahm im Mai eine im März 1995 eingereichte
parlamentarische Initiative Grendelmeier (ldu, ZH) und legte Ende August eine eigene
parlamentarische Initiative für einen Bundesbeschluss vor. Dieser umreisst den Umfang
der Untersuchung (Rolle des Finanzplatzes Schweiz während und unmittelbar nach dem
2. Weltkrieg) und räumt rechtliche Hindernisse für die Arbeit der vom Bundesrat
eingesetzten Experten aus dem Wege. Die Kommission beantragte darin einen
grundsätzlichen Vorrang der Aufklärungsarbeiten vor Geheimhaltungspflichten von
staatlichen Behörden, Banken, Versicherungen, Anwälten, Treuhändern und anderen
juristischen und natürlichen Personen. Diese sollen zudem verpflichtet werden, den
Experten Akteneinsicht zu gewähren und Vermögenswerte von Opfern des
Nationalsozialismus zu deklarieren. Die Vernichtung oder das Verstecken von für die
Untersuchung dienlichen Akten ist ihnen untersagt. Der Beschluss regelt aber auch die
Geheimhaltungspflichten der Experten. Sie unterstehen – insbesondere was die durch
Aufhebung des Bankgeheimnisses erhaltenen Informationen betrifft – dem
Amtsgeheimnis, über die Publikation von Untersuchungsmaterialien verfügt allein der
Bundesrat. Dieser wiederum ist verpflichtet, den vollständigen Untersuchungsbericht
der Historikerkommission zu veröffentlichen. Der Bundesrat, dessen im Mai eingesetzte
interdepartementale Arbeitsgruppe mit der Nationalratskommission eng
zusammengearbeitet hatte, erklärte sich mit diesen Vorschlägen einverstanden. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.08.1996
HANS HIRTER
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Die Verhandlungsführung des Bundesrats wurde von den bürgerlichen
Regierungsparteien voll unterstützt. Die SVP-Fraktion reichte im Nationalrat eine
parlamentarische Initiative ein, um das „Bankkundengeheimnis“ in der
Bundesverfassung zu verankern. Vor allem mit dem Argument, dem Bundesrat für seine
Verhandlungen mit der EU den Rücken zu stärken, beschloss die WAK des Nationalrats,
dem Plenum diesen Vorstoss zur Annahme zu empfehlen. Analoge Standesinitiativen, zu
denen die SVP in den kantonalen Parlamenten den Anstoss gegeben hatte, deponierten
die Kantone Aargau, Genf und Tessin. Die SP, welche das Bankgeheimnis seit langem
bekämpft, stellte sich hinter die Forderungen der EU; Nationalrat Tillmanns (sp, VD)
reichte dazu eine entsprechende Motion ein.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2002
HANS HIRTER

Die im Vorjahr von der SVP-Nationalratsfraktion eingereichte parlamentarische
Initiative für eine Verankerung des „Bankkundengeheimnisses“ in der
Bundesverfassung wurde trotz Protesten und erfolglosen Ordnungsanträgen der SVP
nicht vor den Parlamentswahlen, sondern erst in der Wintersession traktandiert: Der
Antrag der WAK, der Initiative Folge zu geben und eine entsprechende
Verfassungsvorlage auszuarbeiten, setzte sich gegen den Widerstand der SP und der GP
durch. Die WAK war zwar nicht davon überzeugt gewesen, dass das auf Gesetzesebene
definierte Bankgeheimnis durch eine Präzisierung von Art. 13 BV („Schutz der
Privatsphäre“) explizit in den Verfassungsrang zu befördern sei. Angesichts der
schwierigen Verhandlungen der Schweiz mit der EU im Rahmen der zweiten Bilateralen
Abkommen hätte jedoch ihrer Ansicht nach eine Ablehnung der Initiative im Parlament
ein falsches Zeichen nach Brüssel gesendet und die Verhandlungsposition des
Bundesrates markant geschwächt. Mit demselben Argument gab der Ständerat vier
analogen Standesinitiativen aus den Kantonen Aargau, Basel-Land, Genf und Tessin
Folge. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2003
HANS HIRTER

Der Nationalrat sprach sich mit 112 zu 43 Stimmen gegen eine Verankerung des
Bankkundengeheimnisses in der Bundesverfassung aus, wie dies die SVP-Fraktion mit
einer parlamentarischen Initiative und die Kantone Aargau, Basel-Land, Genf, Tessin,
Zug und Zürich mit Standesinitiativen gefordert hatten. Auch der Ständerat lehnte die
sechs kantonalen Vorstösse ab. Noch Ende 2003 hatten die bürgerlichen Mehrheiten
beider Parlamentskammern den SVP-Vorstoss unterstützt. Der Rat folgte mit dem
jetzigen negativen Entscheid den Überlegungen der WAK beider Ratskammern, welche
der Meinung waren, dass der rechtliche Schutz der Bankkunden vor
Informationssammlern sowohl durch die Bundesverfassung (Art. 13, Schutz der
Privatsphäre) als auch durch das Bankengesetz ausreichend gewährleistet sei. Wenn aus
dem Ausland Forderungen nach der Aufhebung des Bankkundengeheimnisses laut
würden, so hätten diese meist gar nichts mit diesem Prinzip an sich zu tun. Grund des
Anstosses sei in der Regel vielmehr die schweizerische Steuergesetzgebung, welche
einen strafrechtlichen Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und -betrug macht
und bei Hinterziehung keine internationale Rechtshilfe (welche auch in der Schweiz das
Bankkundengeheimnis aufhebt) gewährt. Schliesslich sprachen gemäss der WAK auch
politisch-taktische Gründe gegen den verlangten Verfassungsartikel: Die politische
Auseinandersetzung anlässlich der obligatorischen Volksabstimmung wäre dem
Ansehen des schweizerischen Finanzplatzes bei ausländischen Anlegern wenig
förderlich. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.05.2006
HANS HIRTER

Die Finanzplatzkrise beschäftigte das Parlament nicht nur im politischen Tagesgeschäft,
sondern auch in seiner Funktion als Oberaufsichtsbehörde. Zwischen März 2009 und
Mai 2010 untersuchten die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte (GPK) die
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit des Rettungspakets zugunsten der UBS sowie die
Massnahmen, die getroffen worden waren, um dem zunehmenden Druck der US-
Behörden zu begegnen. Parallel zur laufenden GPK-Untersuchung versuchte eine
Koalition aus SVP und dem linksgrünen Lager unter dem Eindruck des
Bundesverwaltungsgerichtsurteils zur Schutzverfügung der Finma vergeblich, eine
Parlamentarische Untersuchungskommission PUK einzusetzen. Nachdem das Büro des
Ständerats im März eine vom Büro des Nationalrats lancierte und vom Rat gegen die
geschlossen stimmenden FDP- und BDP-Fraktionen akzeptierte parlamentarische
Initiative zur Einsetzung einer PUK blockiert und den Entscheid bis zum Erscheinen des
GPK-Berichts Ende Mai auf die Sommersession vertagt hatte, versuchten die PUK-
Befürworter vergeblich mit einer im März lancierten und vom Rat in gleicher
Konstellation akzeptierten Motion Wyss (sp, BE) den Entscheid des Ständerats in der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2010
SUZANNE SCHÄR
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Frühlingssession zu erwirken. Dieser legte fest, auch dieses Geschäft erst in der
Sommersession zu behandeln. In der Sommersession stimmte das Büro des Ständerats
der Initiative dann nicht zu, wohingegen der Nationalrat ihr mit den Stimmen der mit
dem GPK-Bericht unzufriedenen SP, GP, SVP und eines Teils der CVP Folge gab. In der
gleichen Lesung folgte der Ständerat schliesslich der Empfehlung seines Büros, stimmte
der Initiative nicht zu und lehnte auch die Motion ab. 35

Eine parlamentarische Initiative der FDP-Fraktion (Annahme in beiden Kommissionen
2011), die den automatischen Informationsaustausch als aussenpolitische Option
ausschliessen wollte, wurde im Berichtsjahr definitiv abgeschrieben. Eine knappe
Kommissionsmehrheit (12 zu 11 Stimmen) der WAK-NR verwies darauf, dass die Vorlage
überholt sei, weil die spontane und automatische Amtshilfe im Steueramtshilfegesetz
(verabschiedet 2012) durch die Formulierung „auf Ersuchen“ ausgeschlossen worden
war. Zudem war abzusehen, dass die OECD in absehbarer Zukunft den AIA als Standard
definieren und der Bundesrat dessen Übernahme beschliessen würde. Die
Kommissionsmehrheit empfahl dem Rat, seine Position gegenüber dem AIA im Rahmen
der Umsetzungsgesetzgebung zu klären. Eine Minderheit aus SVP, FDP und Teilen der
CVP befürchtete die Einführung des AIA „durch die Hintertüre“ (Caspar Baader, svp,
BL), sprich ohne Möglichkeit für eine parlamentarische Beratung und ohne
Referendumsfähigkeit, und setzten sich deshalb für die Aufrechterhaltung der Initiative
ein. Die Kommissionsminderheit scheiterte knapp mit 94 zu 87 Stimmen. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.09.2013
FABIO CANETG

Zwei Geschäfte betreffend Datenhehlerei – ein grosses Thema während der
Verhandlungen zum 2012 gescheiterten Abgeltungssteuerabkommen mit Deutschland –
wurden 2013 erneut aufgenommen. Ohne Gegenantrag wurde die Frist für eine bereits
2011 von beiden Kommissionen angenommene parlamentarische Initiative der FDP-
Fraktion, die den Verkauf von Bankkundendaten „hart“ bestrafen wollte, bis zur
Herbstsession 2015 verlängert. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2013
FABIO CANETG

Eine von der FDP-Liberalen-Fraktion eingereichte parlamentarische Initiative „Den
Verkauf von Bankkundendaten hart bestrafen“ wurde im Berichtsjahr 2014 erstmals
inhaltlich vom Parlament behandelt. Sie war 2010 eingereicht worden und hatte
während des Steuerdisputs mit Deutschland an politischer Bedeutung gewonnen. Die
Wirtschafts- und Abgabekommissionen (WAK) beider Räte hatten das Begehren bereits
2011 angenommen. Im Jahr 2013 hatte der Nationalrat zudem einer Fristverlängerung
bis Herbst 2015 zugestimmt. Der Nationalrat behandelte die Vorlage als Erstrat im
September 2014. Sie schlug die Ausdehnung des Personenkreises vor, der im
Zusammenhang mit dem Diebstahl von Bankkundendaten unter Strafe gestellt werden
sollte. Etwas genauer sollten auch Personen unter Strafe stehen, die Bankkundendaten,
die ihnen unter Verletzung des Bankkundengeheimnisses zugetragen worden waren,
weitergeben oder für sich selbst nutzen. Bisher waren einzig die Erstverletzer des
Bankkundengeheimnisses strafbar, nicht aber die Erwerber (und potenziellen
Weiterverkäufer) der Daten. Der Bundesrat unterstützte die vorgeschlagene Änderung,
mitunter mit dem Argument, dass die Weitergabe und Verwendung gestohlener
Bankkundendaten das Vertrauen in den Banken- und Finanzplatz Schweiz verletze. Er
erachtete die vorgesehene Regelung als geeignet, um eine abschreckende Wirkung auf
potenzielle Datenverkäufer zu entfalten. Die Ratslinke setzte sich im Nationalrat für
Nichteintreten ein. Sie argumentierte, dass unter dem künftigen Regime des
automatischen Informationsaustausches (AIA) kein Anreiz mehr bestünde,
Bankkundendaten zu stehlen und/oder diese weiterzugeben. Zudem sei die erwartete
Abschreckungswirkung eine „Wunschvorstellung“ (Louis Schelbert, gp, LU). Das
Ratsplenum liess sich von dieser Argumentation nicht überzeugen und stimmte
deutlich, mit 126 zu 57 Stimmen, für Eintreten. In der Detailberatung wurden keine
Minderheitsanträge mehr gestellt, weshalb sich der Nationalrat einstimmig für die
Annahme des Entwurfs aussprach. Im Dezember 2014 kam das Geschäft in den
Ständerat. Weil weder Nichteintretens- noch Minderheitsanträge vorlagen, passierte
die Vorlage auch in der Kleinen Kammer einstimmig. In den Schlussabstimmungen
wurde die verschärfte Handhabung im Zusammenhang mit dem Verkauf von
Bankkundendaten mit 137 zu 57 Stimmen (Nationalrat) und 40 zu 0 Stimmen bei 5
Enthaltungen (Ständerat) angenommen. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2014
FABIO CANETG
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Versicherungen

Mit dem Ziel, allfällige Lücken in der Versicherungsdeckung bei Handänderungen zu
vermeiden, hatten die Kommissionen beider Ratskammern einer 2006 eingereichten
parlamentarischen Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) Folge gegeben. Diese Lücke kann
sich vor allem bei Todesfällen ergeben, wenn die Erben nicht sofort neue
Versicherungen abschliessen. Die WAK des Nationalrats legte nun den Entwurf für eine
Teilrevision des Versicherungsvertragsgesetzes vor. Dieser sieht vor, dass bei einer
Handänderung die das Objekt betreffenden Versicherungsverträge dreissig Tage weiter
laufen und dann vom neuen Eigentümer gekündigt werden können. Eine analoge
Regelung hatte bereits vor der 2004 verabschiedeten und 2006 in Kraft gesetzten
Revision des Versicherungsvertragsgesetzes bestanden. Der Bundesrat war mit diesem
Vorschlag einverstanden und das Parlament verabschiedete ihn oppositionslos. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2008
HANS HIRTER

Zurückgehend auf eine 2009/2010 überwiesene Motion Bischofberger (siehe unten),
hatte Albert Vitali (fdp, LU) 2012 eine parlamentarische Initiative zur Anpassung des
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) für Genossenschaftsversicherungen
eingereicht. Der Vorstoss wollte, ähnlich der Motion Bischofberger,
Kleinstversicherungen, die eng mit einem Verein oder Verband verbunden waren, von
der Aufsichtspflicht nach VAG ausnehmen. Der Initiant begründete sein Begehren
damit, dass die Aufsicht Kosten verursachte, die „in keinem Verhältnis“ zu ihrem Nutzen
stünden. Eine entsprechende Regelung war im Anhang zur Revision des
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) vorgesehen gewesen. Weil diese 2012/2013 an den
Bundesrat zurückgewiesen worden war und die Versicherungsgenossenschaften
möglichst rasch von der Aufsichtspflicht befreit werden müssten, reiche er sein
Begehren nun in dieser Form ein, so Vitali. In den Räten wurde die parlamentarische
Initiative nicht bekämpft. Sie passierte sowohl im Nationalrat als auch im Ständerat
ohne Gegenantrag. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2014
FABIO CANETG
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